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Mitteilungen für die Ortsgemeinde Ellscheid 
 
 
 

Tag der offenen Tür der FFW Ellscheid 
Samstag, 03. u. Sonntag, 04. September 2022 

 
 

Gemeinderatssitzung 
Donnerstag, 15. September, 20:00 Uhr 

 
 
 

Dorffrühstück 
Sonntag, 18. September, ab 08:30 Uhr 

Siehe Beilage 
 

 

Frühschoppen 
Sonntag, 02. Oktober, ab 10:30 Uhr 

 
 
 
 
 

Ellscheda 
Dorfschell  



Ortsgemeinde 
 

Gemeinderatssitzung am Donnerstag, den 15. September 2022, 20:00 
Uhr im Bürgersaal.  
 

Vorläufige Tagesordnung: 
 

Öffentliche Sitzung: 
TOP  1:     Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 04. August 2022 
TOP  2:   Beratung und Beschlussfassung über die Abnahme der Forderung  
 gegenüber der Verbandsgemeinde Daun in Höhe von 7.000,00 €   
TOP  3:     Beratung und Beschlussfassung über die Brennholzpreise 2023     
TOP  4:     Verschiedenes, Wünsche und Anregungen   
TOP  5:     Bürgerfragestunde 
Nichtöffentliche Sitzung 
TOP  6:      Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung vom 04. August 2022       
TOP  7:      Verschiedenes, Wünsche und Anregungen 
Die aktuelle Tagesordnung wird rechtzeitig im Aushangkasten und im 
Internet bekannt gegeben.   ( www.ellscheid.de/aktuelles/neuigkeiten ) 
 
Hinweis zur Anleinpflicht für Hunde sowie zur Vermeidung bzw. 
Beseitigung von Verunreinigungen auf öffentlichen Straßen und 
öffentlichen Anlagen 
 
Die folgende Mitteilung ist von der Ordnungsbehörde der Verbands- 
gemeinde Daun, veröffentlicht im Mitteilungsblatt Ausgabe 12/2022 
 
In letzter Zeit werden zunehmend Beschwerden über frei umherlaufende Hunde 
sowie über Verunreinigungen durch Hundekot vorgetragen (leider auch in 
Ellscheid, Anmerkung der Redaktion). 
Gemäß §2 Abs. 2 der Gefahrenabwehrverordnung (GefAbwV) der VG Daun vom 
20.12.2018 ist es verboten, Hunde innerhalb bebauter Ortslagen auf 
öffentlichen Straßen (Straßen, Wege, Plätze) sowie in öffentlichen Anlagen 
(öffentlich zugänglichen Grün-, Erholungs-, und Sportanlagen, Kinderspielplätze, 
Buswartehallen, Grillplätze) unangeleint zu führen oder frei umherlaufen zu 
lassen. Außerhalb bebauter Ortslagen gilt dies nicht grundsätzlich, hier 
müssen Hunde jedoch umgehend und ohne Aufforderung angeleint werden, 
wenn sich andere Personen nähern oder sichtbar werden. Grundsätzlich sind 
Hunde in sicherem Gewahrsam zu halten, d. h. so, dass sie nicht ohne 
menschliches Zutun das Grundstück verlassen können. Bei Beachtung dieser 
Pflichten lassen sich Haftungsansprüche, eine ordnungsbehördliche Verfügung 
gegen den Hundehalter oder gar die Einstufung des Hundes als gefährlich im 
Sinne des Landeshundegesetzes Rheinland-Pfalz mit den daraus resultierenden 
Konsequenzen vermeiden. 



Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass Halter und Führer von Hunden 
gemäß §2 Abs. 4 der GefAwV dafür sorgen müssen, dass Straßen, öffentliche 
Anlagen und Gehflächen nicht verunreinigt werden. Zur unverzüglichen 
Beseitigung eintretender Verunreinigung sind Halter und Führer von Hunden 
verpflichtet. Es sollte jedoch ebenso dafür gesorgt werden, dass „das Geschäft“ 
nicht auf Privatflächen verrichtet wird und auch dort der Kot unverzüglich 
aufgenommen und entsorgt wird. 
Verstöße gegen die Bestimmung der GefAwV können gem. § 5 mit einer 
Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden. 
Die Gefahrenabwehrverordnung finden Sie unter www.vgv-
daun.de/Politik/Satzungen der VG Daun 
 
Vertretung des Ortsbürgermeisters: 
In der Zeit von Sonntag, den 28.08. bis Freitag, den 02.09.2022 wird 
Ortsbürgermeister Dieter Ackermann vom 1. Beigeordneten Peter Götten 
vertreten. Tel.: 0172 680 1272 
 

Aus Vereinen und Gruppen  
 
Sportverein:  
 
Fußballspiele im September 
 
Sonntag, 04.09., 12:30 Uhr, SG II – SV Nohn 
                            15:30 Uhr, SG I –  SV Malberg 
Sonntag, 18.09., 12:30 Uhr, SG II – SG EFEU 
                            15:30 Uhr, SG I –  FSV Salmrohr 
 
 

 
 
Frauentreff: 
 

Der nächste Frauentreff findet am Dienstag, den 06. 09 und Donnerstag, den 
22. 09. jeweils ab 15:00 Uhr beim 
Generationenplatz / Spielplatz statt. Bei 
Regen treffen wir uns im Bürgersaal. 
Verpflegung bitte selbst mitbringen. Bei 
Fragen könnt ihr euch gerne bei Anke 
Schauster Tel. 9151 oder Elke Thiel Tel. 
9537554 melden.  

 



 



     Einladung 
zur Teilnahme am gemeinsamen 
Dorffrühstück der OG Ellscheid 

am 18.09.2022 im Bürgersaal 
Zwecks Planung des Dorffrühstücks ist eine Anmeldung zur 
Teilnahme erforderlich. - Wer bei der Gestaltung des Frühstücks  
mitwirken möchte (Eindecken der Tische - Zubereitung des 
Frühstücks - Spülen etc.), kann sich gerne bei Marita Schlimpen, Tel. 
1014,  melden. 
Frühstückbeginn:    ab 8.30 Uhr  
Kosten für die Teilnehmer:  Kinder bis 9 Jahre    
  kostenlos 
     Kinder 10-13 Jahre   
 2,50 € 
     Kinder ab 14 Jahre/Erwachsene 
 5,00 € 
Es lädt ein: Ortsgemeinde/Dorfgemeinschaft Ellscheid 
Anmeldung bitte bis spätestens 11.09.2022 bei Karl Schlimpen, 
Lindenweg 17!  
_______________________________________________________
__________ 

 

Anmeldung zur Teilnahme am Dorffrühstück am 18.09.2022 
Ich/Wir melden uns mit ______ Person/Personen zur Teilnahme an.  
Davon sind:  ___ Kind/Kinder unter 10 Jahre; 
  ___ Kind/Kinder 10 - 13 Jahre; 
  ___ Kinder ab 14 J./Erwachsene. 
 

Datum: __________________  Name: 
________________________________ 



 


